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Kleine Anfrage 2133 
des Abgeordneten Christoph Schulze 
BVB / FREIE WÄHLER Gruppe 
 
 
an die Landesregierung 
 
 
Bildung eines Landeselternbeirat gemäß § 6a Brandenburgischen Kitagesetzes 
 
Im November 2015 gründete sich der Kita-Elternbeirat auf Kreisebene Teltow Flä-
ming. Somit war Teltow Fläming der erste Landkreis im Land Brandenburg, der die 
Bestimmungen des § 6a des Brandenburgischen Kitagesetzes zur Bildung eines El-
ternbeirates umsetzte.  
In den letzten Monaten gab es auch in anderen Landkreisen/kreisfreien Städten Be-
strebungen, weitere Kita-Elternbeiräte auf Kreisebene zu gründen. 
Kinderbetreuung im Land Brandenburg wird im Wesentlichen auf kommunaler Ebene 
(vertreten durch örtliche Kitaausschüsse) oder durch Landespolitik (Gesetzgebung) 
beeinflusst wird.  Einen Landeselternbeirat Kita, der die Interessen der Eltern auf 
kommunaler Ebene und Landesebene vertritt ist noch nicht gegründet. 
  
Aus diesem Grunde frage ich die Landesregierung: 
 
1. Was sind die rechtlichen Grundlagen für die Kreis-Elternbeiräte, damit sie einen 

Landeselternbeirat im Land Brandenburg gründen können? 
 

2. Gibt es eine Mindestanzahl von Kreis-Elternbeiräten um den Landeselternbeirat 
Kita gemäß § 6a Brandenburgischen Kitagesetzes gründen zu können? 
 

3. Wo bekommen die Vertreter der Kreis-Elternbeiräte Informationen, wie sie einen 
Landeselternbeirat KITA gründen können? 

 


